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15 B 876/16 Beglaubigte Abschrift 
20 L 1790/16 Köln 

Beschluss 

In dem verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

des Herrn 
Antragstellers, 

P rozessbevo 11 mä chtigte: felser.de Rechtsanwälte & Fachanwälte, Uhlstraße 19 -
23, 50321 Brühl, 

ge gen 

das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Polizeipräsidium Köln, Walter-
Pauli-Ring 2 - 6, 51103 Köln, 

Antragsgegner, 

wegen Anfechtung einer versammlungsrechtlichen Auflage 
hier: Beschwerde im Verfahren auf Gewährung vorläufigen Rechts-
schutzes 

hatder15. Senat des 

OBERVERWALTUNGSGERICHTS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 29. Juli 2016 
durch 
den Vize präsidenten des Oberverwaltungsgerichts B , 
den Richter am Oberverwaltungsgericht 

den Richter am Oberverwaltungsgericht 

S  

Dr. M 

auf die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsge-

richts Köln vom 29. Juli 2016, soweit dieses den Eilantrag abgelehnt hat, 

beschlossen: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerde-
verfahrens. 
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Der Streitwert wird auch für das Beschwerdeverfah-
ren auf 5.000,- € festgesetzt. 

Gründe: 

Die Beschwerde des Antragstellers ist zulässig, aber unbegründet. 

Die in der Beschwerdebegründung dargelegten Gründe, auf deren Prüfung der Senat 

gemäß § 146 Abs. 4 Satz 6 VwGO beschränkt ist, führen nicht zu einer Änderung der 

angefochtenen Entscheidung. 

Das Verwaltungsgericht hat auf den Antrag des Antragstellers die aufschiebende 

Wirkung der Klage - 20 K 6622/16 - gegen die Nr. 4 des Auflagenbescheids des An-

tragsgegners vom 27. Juli 2016 ("Die Aufstellung einer Videoleinwand auf der Bühne 

wird untersagt.") mit der Maßgabe wiederhergestellt, dass die Videoleinwand aus-
schließlich zur vergrößerten Darstellung der persönlich bei der Versammlung anwe-

senden Redner benutzt werden darf. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht den Eil-

antrag abgelehnt. Zur Begründung hat das Verwaltungsgericht u. a. ausgeführt, es 

spreche viel dafür, dass die Aufstellung der Videoleinwand für einen Teil der von 
dem Antragsteller beabsichtigten Zwecke nicht vom Grundrecht der Versammlungs-

freiheit und von § 15 VersG gedeckt sei. Insoweit gehe das Verwaltungsgericht von 
der Erwägung aus, dass das Versammlungsrecht nicht darauf gerichtet sei, auslän-

dischen Regierungsmitgliedern oder Staatsoberhäuptern durch Liveübertragungen 

eine Plattform für politische Stellungnahmen zu bieten. 

Dies zugrunde gelegt ist es dem Antragsteller aufgrund von Nr. 4 des Auflagenbe-

scheids vom 27. Juli 2016 nunmehr nur noch verboten, bei der für den 31. Juli 2016 

angemeldeten Versammlung etwa den türkischen Staatspräsidenten Erdogan und 

weitere Regierungsmitglieder aus der Türkei über die auf der Bühne aufgestellte Vi-

deoleinwand live zuzuschalten, wie der Antragsteller es nach seinem Vorbringen ggf. 

beabsichtigt. Diese fortbestehende Beschränkung ist somit auch alleiniger Be-

schwerdegegenstand. 

Die insoweit seitens der Beschwerde erhobenen Einwände greifen nicht durch. 

S. 2/6 



29.07.2016-20:59 0251 505 352 OVG NRW 

- 3 -

Der Antragsteller wird durch die noch im Streit stehende Beschränkung nicht in eige-

nen Rechten verletzt. Weder die Versammlungsfreiheit des Art. 8 Abs. 1 GG noch 

andere Grundrechte - wie namentlich die Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 

Hs. 1 GG oder die allgemeine Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1 GG - verleihen 

dem Veranstalter einer Versammlung - wie hier dem Antragsteller - von ihrem 

Schutzgehalt her einen Anspruch darauf, ausländischen Staatsoberhäuptern oder 

Regierungsmitgliedern die Gelegenheit zu geben, in der Bundesrepublik Deutschland 

im Rahmen öffentlicher Versammlungen in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt bzw. 

Regierungsmitglied zu politischen Themen zu sprechen. 

Gemäß Art. 8 Abs. 1 GG haben alle Deutschen das Recht, sich ohne Anmeldung 

oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. 

Art. 8 Abs. 1 GG schützt die Freiheit, mit anderen Personen zum Zweck einer ge-

meinschaftlichen, auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten 

Erörterung oder Kundgebung örtlich zusammen zu kommen. Als Freiheit zur kollekti-

ven Meinungskundgabe, die auch und vor allem andersdenkenden Minderheiten 

zugutekommt, ist die Versammlungsfreiheit für eine freiheitlich demokratische 

Staatsordnung im Vertrauen auf die Kraft der freien öffentlichen Auseinandersetzung 

konstituierend. Damit die Bürger selbst entscheiden können, wann, wo und unter 

welchen Modalitäten sie ihr Anliegen am wirksamsten zur Geltung bringen können, 

gewährleistet Art. 8 Abs. 1 GG nicht nur die Freiheit, an einer öffentlichen Versamm-

lung teilzunehmen oder ihr fern zu bleiben, sondern umfasst zugleich ein Selbstbe-

stimmungsrecht über die Durchführung der Versammlung als Aufzug, die Auswahl 

des Ortes und die Bestimmung der sonstigen Modalitäten wie Zeitpunkt, Art und In-

halt der Veranstaltung. 

Vgl. etwa BVerfG, Beschluss vom 20. Dezember 
2012 - 1 BvR 2794/10 -, juris Rn. 16, Urteil vom 
22. Februar 2011 -, juris Rn. 64, Beschluss vom 
14.Mai1985-1 BvR233/81, 1 BvR341/81-,juris 
Rn. 61 (Brokdorf). 

Zu dem Selbstbestimmungsrecht des Veranstalters der Versammlung gehört prinzi-

piell auch das Recht, die auf ihnen auftretenden Redner festzulegen. Zählt ein Rede-
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beitrag zu den Programmpunkten einer öffentlichen Versammlung, so beeinträchtigt 

ein Redeverbot die Möglichkeit kommunikativer Entfaltung in Gemeinschaft mit ande-

ren Versammlungsteilnehmern und damit auch das Grundrecht der Versammlungs-

freiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG. 

Vgl. BVerfG, Beschlüsse vom 19. Dezember 2007 
- 1 BvR 2793/04 -, juris Rn. 14, vom 11. April 2002 
- 1 BvQ 12/02 -, juris Rn. 7, und vom 8. Dezember 
2001 - 1 BvQ 49/01 -, juris Rn. 7 ff. 

Allerdings findet der Schutzbereich dieses Grundrechts seine inhaltliche Grenze dort, 

wo es mit den oben angesprochenen konstituierenden Merkmalen des Art. 8 Abs. 1 

GG in keinem Zusammenhang mehr steht. Das Grundrecht der Versammlungsfrei-

heit ist - wie alle Grundrechte - in erster Linie als Abwehrrecht des Bürgers gegen 
den Staat konzipiert. Der verfassungsrechtlichen Grundentscheidung zugunsten ei-

ner weitreichenden Versammlungsfreiheit liegt die Erwägung zugrunde, dass deren 

Ausübung seit jeher als Zeichen der Freiheit, Unabhängigkeit und Mündigkeit des 

selbstbewussten Bürgers in einem freiheitlichen Staatswesen gelten. Indem der De-

monstrant seine Meinung in physischer Präsenz, in voller Öffentlichkeit und ohne 

Zwischenschaltung von Medien kundgibt, entfaltet auch er seine Persönlichkeit in 
unmittelbarer Weise. In ihrer idealtypischen Ausformung sind Demonstrationen die 

gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen, wobei die Teilneh-

mer einerseits in der Gemeinschaft mit anderen eine Vergewisserung dieser Über-

2:e Iin U I'l ren. p,.{f(l b(f'Jl,-\ m d ~"\o ('\erer~üs "N!j(hJl.l,llif-. Q, ;, ~('J'\n n, rul!ro.ill~ bIo 1:lJ~.A,~l(Ije;:, 
Ortes - im eigentlichen Sinne des Wortes Stellung nehmen und ihren Standpunkt be-

zeugen. 

Vgl. grundlegend BVerfG, Beschluss vom 14. Mai 
1985 - 1 BvR 233/81,1 BvR 341/81 -, juris Rn. 61 
und 63 (Brokdorf); siehe dazu außerdem etwa Gusy, 
in: v. MangoldtiKlein/Starck, GG, Band 1, 6. Auf\. 
2010, Art. 8 Rn. 9 ff.; Schulte-Fielitz, in: Dreier, GG, 
Band I, 3. Aufl. 2013, Art. 8 Rn. 16 ff. und 28 f.; Höf-
ling, in: Sachs, GG, 7. Aufl. 2014, Art. 8 Rn. 40 ff. 

Der von dem Antragsteller verfolgte, in der Beschwerdebegründung nochmals her-

vorgehobene Anspruch, es insbesondere zu ermöglichen, dass sich der türkische 
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Staatspräsident per Livebildübertragung an die Teilnehmer der Versammlung wen-

det, liegt jedoch erkennbar außerhalb dieses Schutzzwecks. Art. 8 Abs. 1 GG ist kein 

Instrument dafür, ausländischen Staatsoberhäuptern oder Regierungsmitgliedern ein 

Forum zu eröffnen, sich auf öffentlichen Versammlungen im Bundesgebiet in ihrer 

Eigenschaft als HOheitsträger amtlich zu politischen Fragestellungen zu äußern. Aus 

diesem Grund kann auch nicht von einem in die formale Gestalt einer technischen 

Auflage gekleideten Redeverbot gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten aus-

gegangen werden, zumal dieser als solcher - ebenso wie andere Hoheitsträger - kein 

Grundrechtsberechtigter im Verhältnis zu dem grundrechtsverpflichteten Antrags-

gegner ist (vgl. Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG). 

Daran anschließend ist für die Bestimmung der (insoweit in dem in Rede stehenden 

Kontext eingeschränkten) subjektiven Rechtsposition des Antragstellers ferner aus-

schlaggebend, dass die Möglichkeit ausländischer Staatsoberhäupter oder Regie-

rungsmitglieder zur Abgabe politischer Stellungnahmen im Bundesgebiet nach der 

Regelungssystematik des Grundgesetzes nicht grundrechtlich fundiert ist. Der 

Grundentscheidung der Art. 20 Abs. 1, Abs. 2, 23, 24, 32 Abs. 1, 59, 73 Nr. 1 GG ist 

zu entnehmen, dass sich die auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutsch-

land zu anderen Staaten - d. h. auch zu deren Staatsoberhäuptern und Re-

gierungsmitgliedern - allein nach Maßgabe dieser Bestimmungen auf der zwischen-

staatlichen Ebene vollziehen. Sie sind in diesem Rahmen Gegenstand der Gestal-

tung der Außenpolitik des Bundes. 

Vgl. zu alledem BVerfG, Urteil vom 14. Juli 1999 
- 1 BvR 2226/94, 1 BvR 2420/95, 1 BvR 2437/95 -, 
juris Rn. 198 ff.; Jarass/Pieroth, GG, 13. Aufl. 2014, 
Art. 32 Rn. 12; Hillgruber, in: Schmidt-Bleibtreu/ 
Hofmann/ Henneke, GG, 13. Aufl. 2014, Art. 32 Rn. 
11 f.; Pernice, in: Dreier, GG, Band 11, 1998, Art. 32 
Rn. 25 ff. 

Es ist damit Sache des Bundes zu entscheiden, ob und unter welchen Rahmenbe-

dingungen sich ausländische Staatsoberhäupter oder Regierungsmitglieder auf dem 

Gebiet der Bundesrepublik Deutschland im öffentlichen Raum durch amtliche Äuße-

rungen politisch betätigen dürfen. Die Entscheidung darüber liegt nicht bei dem pri-

vaten Anmelder einer - ansonsten über Art. 8 Abs. 1 GG geschützten - Versamm-

lung. 
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Dass der türkische Staatspräsident bei der Versammlung am 31. Juli 2016 gerade in 

dieser Eigenschaft als Redner live zugeschaltet werden soll, unterliegt für den Senat 

nach dem Antrags- und Beschwerdevorbringen keinem Zweifel. Entsprechendes gilt 

für eine womögliche Zuschaltung anderer Mitglieder der türkischen Regierung. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 47 Abs. 1 und 3, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 
GKG. 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwGO, §§ 68 Abs. 1 Satz 5, 66 

Abs. 3 Satz 3 GKG). 

B S

Beglaubigt 
P VG-Besch~ftigle 
als Urkundsbeamtin 
der GescMftsstelie 

Dr. M
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